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Gemäß der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) ist der vom 
Leiter der Geschäftsstelle aufgestellte und vom Verbandsvorsteher festgestellte Entwurf der 
Haushaltssatzung des Zweckverband Aachener Verkehrsverbund für das Haushaltsjahr 
2012 der Verbandsversammlung zuzuleiten. 
 
Der dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung einschließ-
lich Anlagen ist von der Verbandsversammlung in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu 
beschließen. 
 
Wie bereits im Rahmen der letzten Sitzung der Verbandsversammlung am 20.12.2011 vom 
Leiter der Geschäftsstelle berichtet, hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW bei ihrer Prüfung 
der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 beanstandet, dass keine Ausgleichsrücklage im 
Haushalt des Zweckverbands eingestellt ist, was mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2010 
nachgeholt und infolgedessen bei der Haushaltssatzung für das Jahr 2012 berücksichtigt 
werden müsse. Die Bezirksregierung Köln hat nach erfolgter Rücksprache zugesagt, dass 
die Genehmigung der Haushaltssatzung für das Jahr 2012 nicht an der fehlenden 
Ausgleichsrücklage scheitert, sofern keine Inanspruchnahme dieser geplant ist. Da dies nicht 
beabsichtigt ist, kann die Haushaltssatzung 2012 nunmehr zur Beratung vorgelegt werden. 
 
Die Einzelheiten zu den Haushaltsansätzen können dem beigefügten Haushaltsplan 2012 
sowie den zugehörigen Erläuterungen entnommen werden.  
 
 
Beschlussempfehlung Nr. 7/2012 
 
Die Verbandsversammlung beschließt die vorgelegte Haushaltssatzung des Zweckverband 
Aachener Verkehrsverbund für das Haushaltsjahr 2012 inklusive der Anlagen. 

Vorlage Nr. 7/2012 zu Top 6 
ZV-Versammlung am 21.03.2012 
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